
 

 

 

 

 

Elmshorner HT 

27.04.2007 

 
 

In der Verhandlung vor dem Rechtsausschuss am 25.04.2007 in der Besetzung 

 

Vorsitzender:  P. Tiede 

Beisitzer:       G. Dalkowski 

Beisitzer:       C. Soltau   

 

ergeht folgendes 

 

U r t e i l   10 / 07: 
 

Dem Einspruch des Elmshorner HT (EHT) vom 02.04.07 gegen den Bescheid des HHV vom 22.03.07 

– Spielabbruch- wird stattgegeben.  

Die Geldbuße von 50 € sowie der Auslagenvorschuss von 51 € sind zu erstatten. 

Die Verfahrenskosten trägt der HHV. 

 

Sachverhalt und Entscheidungsgründe: 
 

Am 12.02.07 fand das Spiel  der F-Jugend TuS Esingen – Elmshorner HT statt. Das Spiel wurde 

wegen angeblicher Härte der Esinger Kinder vom EHT in der 24. Minute abgebrochen. Die 

Spielleitende Stelle des HHV hat daraufhin das EHT mit Bescheid vom 22.03.07 wegen 

verschuldetem Spielabbruch gem. § 9 (1) und 14 (1) Zi. 4 RO DHB mit einer Geldbuße von 50 € 

belegt. 

Gegen diesen Bescheid hat das EHT mit Schreiben vom 02.04.07 form- und fristgerecht Einspruch 

eingelegt. 

 

Die Verhandlung ergab zweifelsfrei, dass der Spielabbruch durch das EHT wegen übermäßiger Härte 

der Esinger Spieler gerechtfertigt war. 

Die Beteiligten wurden vom RA eindringlich auf das Rahmentrainingskonzept (RTK) des DHB 

hingewiesen, wonach bei der F-Jugend ausschließlich ein freundschaftlicher Spielbetrieb ohne 

Leistungsgedanken, ohne Ergebnisse und Tabellen sowie mit pädagogischer Leitung durch den 

Schiedsrichter im Vordergrund stehen soll. 

Dem Einspruch des EHT ist daher stattzugeben, die Kostenentscheidung erfolgt gem. § 30, Ziffer 1 

RO DHB.  

  

Rechtsmittelbelehrung: 
 

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung möglich. Diese muss innerhalb von 14 Tagen 

nach Zustellung dieses Urteils in fünffacher Ausfertigung,  unterschrieben  gem. § 21 (3) RO DHB, an 

den Vorsitzenden des Verbandsgerichtes des HHV gerichtet werden. Gleichzeitig ist der 

Einzahlungsnachweis in Höhe von 60 € und des Auslagenvorschusses von 51 € beizufügen.  

Im übrigen sind die Vorschriften der § 18, 21 – 23 der RO zu beachten. 

 

Der Rechtsausschuss 

 

P. Tiede                        gez. C. Soltau                         gez G. Dalkowski 

 


